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flüchtlinge beizutragen, und ersucht das Hilfswerk, als Emp-
fänger und Treuhänder der für Zuschüsse und Stipendien ver-
anschlagten Sondermittel zu fungieren;

8. dankt dem Generalbeauftragten des Hilfswerks so-
wie allen Mitarbeitern des Hilfswerks für ihre unermüdlichen
Anstrengungen und ihre wertvolle Arbeit, insbesondere ange-
sichts der zunehmend schwierigen Bedingungen im Verlauf
des vergangenen Jahres;

9. dankt außerdem dem Beirat des Hilfswerks und er-
sucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und die General-
versammlung über seine Aktivitäten, namentlich die voll-
inhaltliche Durchführung des Versammlungsbeschlusses
48/417 vom 10. Dezember 1993, unterrichtet zu halten;

10. würdigt die Bemühungen des Generalbeauftragten
um die Erhöhung der Haushaltstransparenz und der Effizienz
des Hilfswerks sowie die Unterstützung, welche die Gastre-
gierungen dem Hilfswerk bei der Erfüllung seiner Aufgaben
gewähren; 

11. fordert alle zuständigen Parteien auf, wirksame
Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit der Mitarbeiter des
Hilfswerks, den Schutz seiner Institutionen und die Sicherung
seiner Einrichtungen zu gewährleisten; 

12. nimmt Kenntnis von dem Erfolg der Mikrofinanzie-
rungs- und Unternehmensförderungsprogramme des Hilfs-
werks und fordert das Hilfswerk auf, in enger Zusammenar-
beit mit den zuständigen Organisationen auch künftig zur
Schaffung wirtschaftlicher und sozialer Stabilität für die Palä-
stinaflüchtlinge beizutragen.

RESOLUTION 58/96

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 87 Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 78 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/473 und Corr.1, Ziffer 25)56:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Armenien, Aserbaidschan,
Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belize, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile, China, Côte d'Ivoire, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dschibuti, Ecuador, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Re-
publik), Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien,
Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Li-
banon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen, Sam-
bia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, Südaf-
rika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo, Trinidad
und Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Venezuela, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam.

Dagegen: Australien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea,
Argentinien, Äthiopien, Bahamas, Belgien, Bhutan, Bosnien und Herzegowina,
Bulgarien, Burundi, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras,
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kirgisi-
stan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Monaco,
Mongolei, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
pua-Neuguinea, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruan-
da, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Samoa, San Marino, Schwe-
den, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Tadschikistan, Thailand, Tonga, Tschechische Repu-
blik, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Zypern.

58/96. Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersu-
chung israelischer Praktiken, die die Menschen-
rechte des palästinensischen Volkes und anderer
Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

sowie geleitet von dem humanitären Völkerrecht, insbe-
sondere dem Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten57, sowie von den
internationalen Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte,
insbesondere der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te58 und den Internationalen Menschenrechtspakten59,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die Resolutionen 2443 (XXIII) vom 19. Dezember
1968 und 57/124 vom 11. Dezember 2002, und die einschlä-
gigen Resolutionen der Menschenrechtskommission,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats,

in der Überzeugung, dass die Besetzung an sich bereits ei-
ne grobe und schwere Verletzung der Menschenrechte dar-
stellt,

in ernster Sorge über die Fortdauer der tragischen Ereig-
nisse seit dem 28. September 2000, namentlich die Anwen-
dung übermäßiger Gewalt gegen palästinensische Zivilperso-
nen durch die israelischen Besatzungstruppen, die Tausende
von Toten und Verletzten gefordert haben,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen60, sowie der einschlägigen Be-
richte des Generalsekretärs61,

unter Hinweis auf die Prinzipienerklärung über vorüberge-
hende Selbstverwaltung vom 13. September 199362 und die

56 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar,
Kuba, Kuwait, Malaysia, Mali, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palä-
stina.

57 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
58 Resolution 217 A (III).
59 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
60 Siehe A/58/311.
61 A/58/155, A/58/156, A/58/263, A/58/264 und A/58/310.
62 A/48/486-S/26560, Anlage.
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darauf folgenden Durchführungsabkommen zwischen der pa-
lästinensischen und der israelischen Seite,

der Hoffnung Ausdruck verleihend, dass die israelische
Besetzung bald ein Ende finden wird und die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes somit nicht mehr verletzt wer-
den,

1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm
von der Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie
seine Unparteilichkeit;

2. verlangt abermals, dass die Besatzungsmacht Israel
mit dem Sonderausschuss bei der Erfüllung seines Auftrags
zusammenarbeitet;

3. missbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die
die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und ande-
rer Araber der besetzten Gebiete verletzen, wie sie aus den
Berichten des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum
hervorgehen;

4. bekundet ihre ernste Besorgnis über die seit dem
28. September 2000 infolge israelischer Praktiken und Maß-
nahmen bestehende Situation in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und verurteilt ins-
besondere die übermäßige und unterschiedslose Gewaltan-
wendung gegen die Zivilbevölkerung, einschließlich außerge-
richtlicher Hinrichtungen, die mehr als 2.600 Todesopfer un-
ter den Palästinensern und Zehntausende von Verletzten ge-
fordert hat;

5. ersucht den Sonderausschuss, bis zur vollständigen
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen Poli-
tiken und Praktiken in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet einschließlich Ost-Jerusalems und anderen seit 1967 von
Israel besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu unter-
suchen, insbesondere die israelischen Verstöße gegen das
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten57, und sich nach Bedarf mit dem
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im Einklang mit
dessen Vorschriften ins Benehmen zu setzen, um sicherzu-
stellen, dass das Wohlergehen und die Menschenrechte der
Völker der besetzten Gebiete gewährleistet sind, und ersucht
ihn ferner, dem Generalsekretär so bald wie möglich und da-
nach je nach Bedarf Bericht zu erstatten;

6. ersucht den Sonderausschuss außerdem, dem Gene-
ralsekretär regelmäßig periodische Berichte über die aktuelle
Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Ost-Jerusalems vorzulegen;

7. ersucht den Sonderausschuss ferner, die Behandlung
von Gefangenen und Inhaftierten in dem besetzten palästinen-
sischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und anderen seit
1967 von Israel besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin
zu untersuchen;

8. ersucht den Generalsekretär,

a) dem Sonderausschuss alle erforderlichen Hilfen zu
gewähren, auch soweit diese für seine Besuche in den besetz-

ten Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resoluti-
on genannten israelischen Politiken und Praktiken untersu-
chen kann;

b) dem Sonderausschuss erforderlichenfalls auch künf-
tig zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die ihn
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen;

c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 genannten peri-
odischen Berichte regelmäßig zukommen zu lassen;

d) über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-
formation mit allen verfügbaren Mitteln für eine möglichst
weite Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie
von Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeitser-
gebnisse zu sorgen und nötigenfalls vergriffene Berichte des
Sonderausschusses neu aufzulegen;

e) der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung über die Aufgaben Bericht zu erstatten, die ihm
mit dieser Resolution übertragen wurden;

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschus-
ses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Men-
schenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber
der besetzten Gebiete beeinträchtigen" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/97

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/473 und Corr.1, Ziffer 25)63:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Ko-
moren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwe-
gen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-

63 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar,
Kuba, Kuwait, Malaysia, Mali, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palä-
stina.
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